
628 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XIV. GP 

1977 10 04 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 
mit dem das Opferfürsorgegesetz geändert 

wiJ'ld (25. Opferfürsorgegesetznovelle) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Opferfürsorgegesetz, BGBL Nr. 183/1947, 
in der .Fassung der Bundesgesetze BGBl. Nr. 29/ 
1948, 218/1948, 58/1949, 198/1949, 214/1950, 
160/1951, 8/1952, 180/1952, 109/1953, 173/1954, 
186/1955, 77/1957, 289/1959, 101/1961, 18/1962, 
91/1962, 175/1962, 218/1962, 255/1963, 323/1963, 
307/1964, 83/1965, 8/1967, 259/1967, 205/1969, 
352/1970, 164/1972, 327/1973, 329/1973, 93/1975 
und 389/1976 wird wie folgt geändert: 

c) Eltern nach den im Abs. 1 lit. abis cund 
im Abs. 2 lit. a genannten Opfern, wenn die 
Voraussetzungen nach lit. b nicht gegeben 
sind, 

d) eheliche und uneheliche sowie Stiefkinder 
nach den im Ahs. 1 lit. abis c und im 
Abs. 2 lit. a genannten Opfern bis zum Ab
lauf des Jahres, in dem sie das 24. Lebens
jahr vollendet haben, wenn die Vorausset
zungen nach lit. b nicht gegeben sind. 

Als Hinterbliebene nach Opfern gelten ferner die 
in lit. a und b angeführten Personen, sofern da,s 
Opfer an einem Leiden gestorben ist, für das es 
bis zum Tod AnspruCh lauf Opferrente hatte." 

2. Die Z. 5 des § 6 hat zu lauten: 
1. Der Abs. 3 des § 1 hat zu lauten: 

,,5. Alle Dienstgeber sind verpflichtet, auf 
,,(3) Als Hinterbliebene im Sinne dieses Bun- 250 Dienstnehmer mindestens je einen Inhaber 

desgesetzes gelten: einer Amtsbescheinigung oder eines Opferauswei-
a) die Witwen nach einem der im Abs. 1 lit. a ses nach § 4 dieses Bundesgesetzes zu beschäftigen. 

bis c und im Abs. 2 lit.a genannten Opfer, Inhaber einer Amtsbescheinigung oder eines 
b) der Witwer, die Lebensgefährtin (der Le- Opferausweises, die das 55. Lebensjahr vollendet 

bensgefährte), Eltern, Großeltern, Stief- haben, sind doppelt auf die Pflichtzahl anzurech
eltern und Pflegeeltern nach den im Abs. 1 nen. Die wegen Nichterfüllung der Beschäfti
lit. abis c und im Abs. 2 lit. a genannten gungspflicht nach diesem Bundesgesetz in Anwen
Opfern, ferner eheliche und uneheliche Kin- dung des § 9 des Invalideneinstellungsgesetzes 
der, Stiefkinder, Enkel und elternlose Ge- 1969, BGBL Nr. 22/1970, eingehobenen Aus
schwister nach den im Abs. 1 lit. abis c gleichstaxen fließen dem ,gemäß § 10 Abs. 1 des 
und im Abs. 2 lit. a genannten Opfern bis Invalideneinstellungsgesetzes 1969 gebildet'en 
zum Ablauf des Jahres, in dem sie das Fonds zu. Der Bundesminister für soziale Ver-
24 .. Lebensjahr vollendet haben, unter der waltung ist ermächtigt, nach diesem Bundesgesetz 
Voraussetzung, daß das Opfer den Lebens- rechtskräftig vorgeschriebene Ausgleichstaxen 
unterhalt der genannten Person zur Gänze über Ansuchen bei Vorliegen besonderer Um
oder zum überwieg·enden Teil bestritten stände zu ermäßigen. Die Erträgnisse der Aus
hat, oder wenn das Opfer, falls es noch am gleichstaxensUnd nach Anhören der OpJerfür
Leben wäre, auf Grund gesetzlicher Ver- sor.gekommission (§ 17) zum Zwecke :der Fürsorge 
pflichtung den Lebensunterhalt dieser· für die Inha!ber einer Amtsbescheinigung oder 
Personen bestreiten müßte; das gleiche gilt, eines Opferausweises, deren Witwen, Waisen, Kin
wenn zur Leistung des Lebensunterhaltes der, hinterbliebem( Lebensgdährtinnen sowie für 
der voretehend genannten -Personen gesetz- Personen zu verwenden, die, ohne Irihaber einer 
lich Verpflichtete nicht vorhanden oder Amtsbescheinigung zu sein, wiederkehrende Lei
zwar vorhanden, aber zu diesen Leistungen. stungen nach dem Opferfürsorgegesetz beziehen 
nicht fähig sind und das Opfer, wenn es oder die bis zur Vollendung des 24. Lebens
noch am Leben wäre, auf Grund sittlicher jahres Inhaber einer Amtsbescheinigung oder 
Verpflichtung deren Lebensunterhalt be- eines Opferausweis,es aIs Hinterbliebene (§ 1 
streiten müßte, Abs. 3 lit. bund d) waren." 
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2 628 der Beilagen 

3. Der erste Satz des Abs. 3 des § 11 hat zu 
lauten: 

"Hinterbliebenenrente gebührt den Inhabern 
einer Amtsbescheinigung nach § 1 Abs. 3 lit. a 
oder b j ,sie ist in der Höhe der Grundrente zu 
leisten, die Witwen nach den Bestimmungen des 
Kriegsopferv'ersorgung~gesetzes 1957 gebührt." 

4. Die Abs. 5 und 6 des § 11 haben zu lauten: 

,,(5) Die Unterhaltsrente ist zur Sicherung des 
Lebensunterhaltes an Inhaber einer Amtsbeschei
nigung auf die Dauer und in dem Ausmaß zu 
leisten, als deren Einkommen die Höhe der 
Unterhalts1"ente nicht erreicht. Die Unterhalts
rente beträgt monatlich für 

a) anspruchsbel'echtigte Opfer .... 3 975 S, 
b) anspruch,sberechtigte Hinterblie-

bene ......................... 3488 S, 
c) anspruchsberechtigte Opfer, die 

verheiratet sind oder für eine 
Lebensgefährtin sorgen ........ 4986 Sj 

haben beide Ehegatten Anspruch auf Unterhalts
rente, gebührt Unterhaltsrente nach lit. c nur 
einem der Ehegatten. 

An die Stelle ,der angeführten Beträge treten 
mitWirkung vom 1. Jänner 1978 und in der 
Folge vom 1. Jänner eines Jeden Jahres die unter 
Bedachtnahme auf die Bestimmung des § 11 a 
vervielfachten Beträge. 

(6) Witwen, Lebensgefährtinnen und Waisen 
nach Opfern, die unmittelbar vor dem Tode im 
Bezug einer Opferrente entspr,echend einer Min
derung der Erwet:bsfähigkeit von mindestens 

,60 v. H. gestanden sind, erhalten, ohne daß ein 
Anspruch lauf Zuerkennung einer Amtsbescheini
gung gegeben ist, Hinterbliebenenrente gemäß 
Abs. 3 und Unterhaltsrente gemäß Abs. 5." 

5. Der ,erste Satz des Abs. 10 des § 11.hat zu 
lauten: 

;"Opfern im Sinne des § 1 Abs. 1 lit. d oder 
,e oder Abs. 2 lit. c, die eine Unterhaltlsrente be
ziehen, -ist auf Antrag für jedes in ihrer Versor
gung stehende minderjährige Kind (eheliches oder 
une~eliches Kind, Stiefkind) ein monatlicher Er
ziehungsbeitrag nach den Bestimmungen und im 
Ausmaß der in den §§ 16 und 17 des Kriegs
epferversorgungsgesctzes 1957 vorgesehenen Fa
milienzulage zu gewähren." 

6. Der Abs. 2 des § 11 a hat zu lauten: 

,,(2) Die Anpassung ist in der Weise vorzu
nehmen, daßdi'e im § 11 Abs. 5 und im § 12 a 
Abs. 1 ,angeführten Beträge mit Wirkung vom 
1. Jänner 1978 mit dem Anpassungsfaktor 
(Abs. 1) zu vervielfachen und sodann auf volle 

Schillingbeträge zu runden sind. Mit Wirkung 
vom 1. Jänner der folgenden Jahre ist der Ver
vielfachung' der für das jeweils vorangegangene 
Jahr ermittelte Betrag zugrunde zu legen." 

7. Der Abs. 1 des § 12 a hat zu lauten: 

,,(1) Sterbegeld wird gewährt nach Inhabern 
einer Amtsbesch,einigung, Empfängern wiederkeh
render Geldleistungen nach dem Opferfürsorge
gesetz sowie Inhabern von Opferausweisen, deren 
Einkommen zum Zeitpunkt ihres Todes die 
Höhe der ihrem Familienstand ~ntspr,echenden 
ungekürzten Unterhaltsrente (§ 11 Abs. 5 lit. a 
oder c) nicht erreicht. Das volle Sterbegeld be
trägt 5 905 S. Auf diesen Betrag sind !sonstige ein
malige Leistungen anzurechnen, die aus Anlaß des 
Todes aus Mitteln der Soziailversicherung oder 
sonstigen öff,ent'lichen Mitteln - ausgenommen 
die Gebü:hrnisse ,für das Sterbevierteljahr in sinn
gemäßer Anwendung des § 48 Kriegsopferversor
gungsgesetzes 1957 - gewährt werden; überstei
gen diese Leistungen zusammen den Betrag von 
2 363 S, so sind lediglich 2 363 S anzurechnen. An 
die Stelle der angeführten Beträge treten mit 
Wirkung vom 1. Jänner 1978 und in der Folge 
vom 1. Jänner eines j.eden Jahres die unter Be
dadltnahme auf die Bestimmung des § 11 a ver
vielfachten Beträge." 

Artikel 11 

(1) J;:mpfängern einer Beihilfe nach Inhahern 
einer Amtsbescheinigung, die bis zum Tod An
spruch auf eine Opferrente entsprechend einer 
Minderung der Erwerbsfähigkeit von 60 v. H. 
hatten, ist mit Wirkung vom 1. Jänner 1978 von 
Amts wegen an Stelle der Beihilfe auf Grund des 
Art. I Hinterbliebenenrente und die gebührende 
Unterhaltsrente zuzuerkennen. 

(2) Werden Anträge auf Zuerkennung einer 
Hinterbliebenenrente nach Inhabern einer Amts
bescheinigung, die bis zum Tod Anspruch auf 
eine Opf,errente entsprechend' einer Minderung 
der Erwerbsfähigkeit von 60 y. H. hatten, auf 
Grund des Art. I bis 31. Dezember 1978 einge
bracht, so ist die beantragte Versorgungsle~stung 
vom Zeitpunkt des Zutreffens der Voraussetzun
gen, frühestens jedoch vom 1. Jänner 1978 an, 
zuzuerkennen. 

Artikel III 

(1) Dieses Bundesgesetz tfitt mit 1. Jänner 
1978 in Kraft. 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgeset
zes ist der Bundesminister für soziale Verwaltung 
betraut. 
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628 der Beilagen 3 

Erläuterungen 

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf wird in 
erster Linie einigen von den Organisationen ,der 
Opfer der politischen Verfolgung seit langem 
vorgebmchten Wünschen teilweise Rechn~ng ge
tragen. 

So sollen insbesondere Hinterbliebene nach 
Opfern, die eine Opferrente entsprechend einer 
Minderung der Erwerbsfähigkeit von 60 v. H. 
(bisher 70 v. H.) bezogen haben, Anspruch auf 
Hinteflbliebenenrente und Unterhaltsrente ha
ben, ohne ·daßder Anspruch auf Zuerkennung 
einer Amtsbescheinigung gegeben ist. 

Ferner soll das Sterbegeld auch bei Ableben 
von Inhabern eines Opferausweises geleistet 
werden, sofern das Einkommen des Opfers den 
geltenden Richtsatz der Unterhaltsrente nicht 
übersteigt. 

Weiters wird der Kreis jener Personen, denen 
Unterstützungen aus den Mitteln des Ausgleichs
taxfonds-OF gewährt werden können, um die 
hinterbliebene Lebensgefährtin nach Inhabern 
einer Amtsbescheinigung oder eines Opferaus
weises erweitert. 

Wegen der vorgesehenen Novelle zum KOVG, 
die ebenfalls mit 1. Jänner 1978 in Kraft treten 
soll, waren einige Bestimmungen des Opfer
fürsorgegesetzes, in denen auf Leistungen nach 
dem' KOVG Bezug genommen wird, entspre
chend abzuändern. 

Schließlich wurde die Novelle zum Anlaß 
genommen, einige Bestimmungen des Gesetzes 
der ,durch das Bundesgesetz vom 1. Juli 1975 
über die Neuordnung ·der persönlichen Rechts
wirkungen der Ehe, BGBL Nr. 412, geänderten 
Rechtslage insoweit anzupassen, als ·die unver
änderte Vollziehung des Opferfürsorgegesetzes 
gewährleistet erscheint. 

Zu den im Begutitchtungsverfahrerieingelang
ten Stellungnahmen ist im einzelnen zu bemer
ken: 

Einwendungen formeller Art und Wünschen 
nach textlicher Verbesserung beziehungsweise 
Klarstellung, die vom Bundeskanzleramt-Ver
fassungsdienst und von der Arbeitsgemeinschaft 
der KZ-Verbände und Widerstandskämpfer 

österreichs erhoben wurden, sind in dem end
gültig redigierten Gesetzentwurf berücksichtigt 
worden. 

Dem Wunsch,e der Bundeskammer der ge
weriblichen Wirtschaft nach Erhöhung der in Z. 5 
des § 6 vorgesehenen Pflichtzahl von 250 auf 
300 Dienstnehmer kann derzeit nicht näherge
treten werden, da im Zuge einer Novellierung 
des Invalideneinstellungsgesetzes 1969 ,die grund
sätzliche Neuregelung der Einstellungspflicht be
absichtigt ist. 

Der vom österreichischen Ar:beiterkammertag 
erhobenen Forderung nach Vererbbarkeit der 
einmaligen Entschädigungsleistungen nach dem 
OFG ist entgegenzuhalten, daß derartige Lei
stungen nach österreichischem Recht grund
·sätzlich höchstpersönliche Ansprüche sind und -
sofern im OFG Hinterbliebenen einmalige Ent
schädigungsleistungen nach Opfern zukommen 
sollen - hiefür ein eigener Anspruch eingeräumt 
ist. Im ührigen kann diesem Wunsch, ,der von 
den Interessenvertretern der politisch Verfolgten 
anläßlich dieser Novelle nicht mehr vorgebracht 
wurde, schon mangels entsprechender finanzieller 
Bedeckung nicht nähergetreten werden. 

Zu ,den vom Bundesministerium für Justiz 
und vom Präsidium ,des Verwaltungsgerichts
hofes zu dem Gesetzentwurf getroffenen Fest
'stellungen, in welchen im wesentlichen eine voll
ständige Berücksichtigung der. Familienrechtsre
form in dem vorliegenden Gesetzentwurf an
geregt wird, ist vorweg zu bemerken, daß eine 
weitere Anpassung' an das geänderte Familien
recht erfolgen soll, sobaId ,die auf Grund der 
Enquete über das Familienrecht vom 16. Fe
ber 1977 geschaffenen Arbeitskreise entspre
chende Empfehlungen ausgearbeitet haben. In 
dieser Enquete hat übrigens Universitätsprofes
sor Dr. Ludwig Adamovich unter Heranziehung 
verfassungsgerichtlicher Erkenntnisse die Auf~ 
fassung vertreten, daß Begünstigungen, die. im 
Rahmen eines Rechtssystems gewährt werden, 
nicht notwendigerweise .auch im Rahmen eines 
anderen Rechtssystems gewährt werden müssen 
und abschließend festgestellt, daß es eine Frage 
der Rechtspolitik sei, wie weit die Grundgedan-
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4 628 der Beilagen 

ken der Familienrechtsreform auf anderen Zu Art. I Z. 3 und 5 (§ 11 Abs. 3 und 10): 
Rechtsgebieten nachvollzogen werden sollten. 

Zu den einzelnen Bestimmungen ,des Gesetz
entwurfes ist zu bemerken: 

Zu Art. I Z. 1 (§ 1 Abs. 3): 

Die im § 1 Abs. 2 lit. a und, bangeführten 
Personen gelten bisher als Hinterbliebene nach 
einem Opfer, sofern dieses u. a., falls es noch 
am Leben wäre, deren Lebensunterhalt auf 
Grund gesetzlicher Verpflichtung bestreiten 
müßte. Nach den früheren Bestimmungen des 
ABGB war ein Unterhaltsanspruch der Frau ge
genüber dem Ehemann gesetzlich normiert. Es 
wurde daher bei Anerkennung einer Witwe als 
Hinterbliebene nicht geprüft, ob das verstorbene 
Opf.er deren Lebensunterhalt auch tatsächlich be
stritten hat oder ihn auf Grund der gegebenen 
Einkommensverhältnisse bestreiten müßte, weil 
der gesetzliche Anspruch genügte. Mit der Neu
ordnung der persönlichen Rechtswirkungen der 
Ehe (BGBL Nr. 412/1975) ist dieser einseitige 
Unterhaltsanspruch der Ehefrau gegenüber dem 
Ehemann weggefallen, vielmehr haben die Ehe
gatten gemäß § 94 ABGB in der neuen Fassung 
zur Deckung der ihren Lebensverhältnissen an
gemessenen Bedürfnisse gemeinsam beizutragen. 
Es wäre daher in jedem einzelnen Fall zu prüfen, 
ob das verstorbene Opfer tatsächlich den Lebens
unterhalt der Frau zum überwiegenden Teil be
stritten hat oder bestreiten müßte. Dies würde 
- abgesehen von der Notwendigkeit eines ein
gehenden Ermittlungsverfahrens - in zahlreichen 
Fällen zu einer Verschlechterung der Lage der 
Witwen führen. 

Es erscheint daher angebracht, die Witwe 
aus dem Kreis ·der im§ 1 Abs. 3 Et .. a und b an
geführten . Personen herauszunehmen und sie 
allein auf Grund· ihrer Ehe mit einem der im 
Abs. 1 lit. abis c und Abs. 2 lit. a genannten 
Opfer als Hinterbliebene anzuerkennen. Bei den 
übr,igen Personen ist wie bisher zu prüfen, ob 
das Opfer den Lebensunterhalt bestritten hat, 
oder wenn es noch am Leben wäre, diesen auf 
Grund gesetzlicher oder sittlicher Verpflichtungen 
bestreiten müßte. 

Zu Art. I Z. 2 (§ 6 Z. 5): 

Da im Opferfürsorgegesetz die hinterbliebene 
Lebensgefährtin nach einem Opfer in allen Fällen 
der Witwe gleichgestellt ist, war sie auch in den 
Kreis jener Personen aufzunehmen, die Unter
stützungen aus den Mitteln des Ausgleichsfonds
OF erhalten können. 

Mit der doppelten Anrechnung begünstigter 
Personen, die das 55. Lebensjahr vollendet haben, 
auf die Pflichtzahl erfolgt eine Angleichung an 
analoge Bestimmungen des Invalideneinstellung,s
gesetzes, deren Zweck es ist, älteren Dienstneh
mern den Arbeitsplatz besonders zu sichern. 

In dem Bundesgesetz, mit dem das Kriegs
opfergesetz 1957 geändert wird und das wie die 
Opferfürsorgegesetz-Novelle mit 1. Jänner 1978 
in Kraft treten soll, ist nur mehr eine (die höhere) 
.Grundrente für Witwen vorgesehen, sodaß der 
Hinweis auf "erwerbsunfähige" Witwen zu ent
fallen hat. Ferner wird im § 16 die Bezeichnung 
Kinderzulage .durch die Bezeichnung Familienzu
lage ersetzt. Außerdem wird durch die neue Be
stimmung des § 17 sichergestellt, daß für Kinder 
gewährte Familienzulagen auch wirklich zugun
sten der Kinder verwendet werden. Die Abs. 3 
und 10 des. § 11 waren däher entsprechend zu 
ändern. 

Zu Art. I Z. 4 (§ 11 Abs. 5 und 6) und Art. 11: 

Gemäß § 11 Abs. 5 lit. c inder bisherigen Fas
sung haben anspruchsberechtigte Opfer, die für 
einen Ehegatten zu sorgen haben, Anspruch auf 
den erhöhten Satz der Unterhalts rente. Im Hin
blick auf die bisherige gesetzliche Unterhalts
pflicht des Ehegatten wurde verheirateten männ
lichen Opfern, ohne weitere Prüfung einer tat- , 
sächlichen Unterhaltsleistung an die Ehefrau, ,die 
Unterhaltsrente nach ,dem höheren Satz zuer
kannt. Auf Grund der Änderung der Rechts
lage (siehe Erläuterung zu Art. I Z. 1) wäre 
nunmehr vor Zuerkennung der Unterhaltsrente 
an verheiratete Opfer in jedem Fall zu prüfen, 
ob der Rentenwerber auch tatsächlich für seinen 
Ehegatten sorgt. Um SchlechtersteIlungen zu ver
meiden und weil Unterhaltsr,ente nur gebührt, 
wenn und insoweit das Einkommen des Opfers 
unter Anrechnung von 30 v. H. des Einkommens 
des Ehegatten (§ 11 Abs. 14) den Satz der Unter
haltsrente nicht erreicht, erscheint es zweckmäßig, 
die Anwendung des höheren Satzes der Unter
haltsrente nur vom Bestehen einer aufrechten 
Ehe des anspruchsberechtigten Opfers abhängig -
zu machen. Gleichzeitig war festzuhalten, daß der 
erhöhte Unterhaltsrentensatz nach lit. c einem 
Ehegatten gebührt, während der andere Ehegatte 
seinen Unterhaltsrentenanspruch ,nach lit. a be
hält. 

Die Arbeitsgemeinschaft der KZ-Verbände und 
Widerstandskämpfer österreichs fordert seit 
Jahren, daß Witwen, Lebensgefährtinnen und 
Waisen' nach schwerbeschädigten Opfern einen 
Anspruch auf Hinterbliebenenrente erhalten, auch 
wenn die Voraussetzungen für die Ausstellung 
einer Amtsbescheinigung nicht gegeben sind. 

Während mit der 24. Opferfürsorgegesetz-No
velle den Hinterbliebenen nach Opfern, deren 
Minderung der Erwerbsfähigkeit im Zeitpunkt 
des Todes mindestens 70 v. H. betragen hat, 
ein Hinterbliebenenrentenanspruch eingeräumt 
wurde, kommt der gegenständliche Gesetzent
wurf den Wünschen der Arbeitsgemeinschaft 'in-
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628 der B~ilagen 5 

soweit entgegen, als ein derartiger Anspruch be
reits bestehen soll, wenn das Opfer im Zeitpunkt 
des Todes eine Opferrente entsprechend einer 
Minderung der Erwerbsfähigkeit von mindestens 
60 v. H. bezogen hat. 

Jenen Hinterbliebenen, die nach den genannten 
Beschädigten im Bezug einer Witwen- oder 
Waisenbeihilfe stehen, soll nach Art. II der No
velle von Amts wegen an Stelle der Beihilfe 
die Hinterbliebenenrente zuerkannt werden. Die 
übrigen Hinterbliebenen, die' durch die gegen
ständliche Regelung in den anspruchsberechtigten 
Personenkreis einbezogen werden, haben die 
Hinterbliebenenversorgung zu beantragen. Wird 
der Antrag bis zum 31. Dezember 1978 einge
bracht, so ist die Hinterbliebenenversorgung beim 
Zutreffen der sonstigen Voraussetzungen vom 
1. Jänner 1978 an anzuerkennen. 

,. 

Zu Art. I Z. 7 (§ 12 a Abs. 1): 

Sterbegeld wurde bisher nur nach Inhabern 
einer Amtsbescheinigung gewährt, wobei die 
finanzielle Leistungsfähigkeit sowohl des Nach
lasses als auch des Trägers der Bestattungskosten 
unberücksichtigt blieb. Durch die Beschränkung 
des Sterbegeldanspruches nach Inhabern von 
Opferausweisen auf jene Fälle, bei denen das 
Einkommen des Verstorbenen eine bestimmte 
Grenze nicht überschritten hatte, erhält diese 
besondere Leistung Fürsorgecharakter. 

Die Novelle soll am 1. Jänner 1978 in Kraft 
treten. Sie wird für das Jahr 1978 einen budge
tären Mehraufwand von etwa 4,5 Mill. S be
dingen, für dessen Bedeckung im Entwurf des 
Bundesvoranschlages 1978 Vorsorge getroffen ist. 
Ein zusätzlicher Personalaufwand wird durch die 
vorliegende Novelle nicht erwachsen. 

Opferfürsorgegesetz 1947 

Textgegenüberstellung 

Gel t 'e n der Te x t: 

§ 1. (1) ... 

{3) Als Hinterbliebene 1m Sinne dieses Bun
desgesetzes gelten: . 

a) die Witwe (der Witwer), die Lebensgefähr
tin (der Lebensgefährte), Eltern, Großel
tern, Stiefeltern und Pflegeeltern. nach den 
im Abs. 1 lit. abis c und Abs. 2 lit a 
genannten Opfern, 

b) eheliche und· uneheliche Kinder, Stiefkin
der, Enkel und elternlose Geschwister nach 
den im Abs. 1 lit. abis c und Abs.2 
Ut. a genannten Opfern bis 'zum Ablauf 
des Jahr,es, in dem sie das 24. Lebensjahr 
vollendet haben, unter der Voraussetzung, 
das das Opfer den Lebensunterhalt der 
,genannten Personen zur Gänze oder zum 
überwiegenden Teil 'bestritten hat, oder 
wenn das Opfer, falls es noch am Leben 
wäre, auf Grund gesetzlicher Verpflich
tung den Lebensunterhalt dieser Personen 
.bestre~ten müßte; das gleiche gilt, wenn 
,zur Leistung des Lebensunterhaltes der 
vorstehend genannten Personen gesetzlich 
Verpflichtete nicht V'orhanden oder zwar 
vorhanden, .aber zu diesen Leistungen nicht 
,fähig sind und das Opfer, wenn es noch 
am Leben wäre, auf Grund sittlicher Ver
pflichtungder.en Lebensunterhalt bestrei~ 
ten müßte, 

Neuer Text: 

§1. (1) ... 

(3) Als HinterMiebene im Sinne dieses Bundes
,gesetzes geLten: 

a) die Witwe na.cheinemder ·im Abs. JEt. a 
bis c und im Albs. 2 üt. a genannten Opfer, 

ob) der Witwer, :cLie Lebensgefährtin (der 
Lebensgefährte), Eltern, Großeltern, Stief
,ehern und Pflegeeltern nach den im Albs. 1 
lit. a his c und im Abs. 2 ,lit. a genannten 
Opfern, f,ernereheliche und uneheliche 
Kinder, Stiefkinder, Enkel und elternlose 
Geschwister nach den im .Nbs~ 11it. abis c 
und im Abs. 2 liit. a genannten Opfern bis 
Zlum Ablauf des Jahres, in dem sie das 
24. Lebensjahr vollendet haben, unter der 
Voraussetzung, daß das Opfer den Lebens
unterha'lt der genannten Personen zur 
Gänze oder zum Ülberwieg,enden Teil be
stritten hat, oder wenn 'das Opfer,. fa:1ls es 
noch am Lehen wäre, auf Grund gesetz
licher Verpflichtung den Lebensumerhalt 
dieser Personen ,bestreiten müßte; das 
gleiche g~lt, wenn 7Jur Leistung des Lebens
unterha:hes der V'Or,stehend genannten Per
sonen gesetzlich Verpflichtette nicht vor-' 
handen oder zwar vorhanden, aber zu d.ie-
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Gelt'ender Text: 

c) Eltern nach den im Abs. 1 lit. abis c und 
Albs. 2 lit. a genannten Opfern, 

,d) eheliche und uneheliche sowie Stiefkinder, 
nach den im Ahs. 1 lit. abis c und Abs. 2 
lit. a genannten Opfern his ·zum Ablauf 
des Jahres, in dem sie das 24. Lebensjahr 
vollendet haben, wenn die Voraussetzungen 
der lit. a oder b nicht gegeben sind. 

Als Hinterbliebene nach Opfern ,gelten ferner 
die in lit. a und b langefü:hrten Personen, sofern 
das Opfer an einem Leiden gestorben ist, für 
das es bis zum Tod Anspruch auf Opferr,ente 
hatte. 

§ 6. '" 

5. Alle Dienstgeber sind verpflichtet, auf 
250. Dienstnehmer mindestens je einen Inhaber 
einer Amtsbescheinigung oder eines Opferaus
weises nach § 4 di,eses Bundesgesemes zu be
schäftigen. Die wegen Nichterfüllung der Be
schäftigungspflicht nach diesem Bundesgesetz in 
Anwendung des § 9 des Invalideneinstellungs
gesetzes 19,69 eingehobenen Ausgleichstaxen 
fließen dem gemäß § 10 Abs. 1 des Invaliden
einstellungsgesetzes 1969 gebildet,en Fonds zu. 
Der Bundesminister für soziale Verwaltung ist 
ermächtigt, nach diesem Bundesgesetz rechts
kräftig vorgeschriebene Amgleichstax,en über 
Ansuchen bei Vorliegen besonderer Umstände zu 
ermäßigen. Die Erträgni~se der Ausgleichstaxen 
sind, nach Anhören der Opferfürsorgekommis
sion (§ 17) zum Zwellie der Fürsorge für die 
Inhaber einer Amtsbescheinigung oder eines 
Opferausweises, deren Witwen, Waisen und Kin
der sowie für Persemen zu verwenden, die, ohne 
Inhaber einer Amtsbescheinigung zu sein, wieder
kehrende Leistungen nach dem Opferfürsorge
gesetz beziehen oder die bis zur Vollendung des 
24. Lebensjahres Inhaber einer Amtsbescheinigung 
oder eines Opferausweises als Himerbliebene 
(§ 1 Ahs. 3 lit. bund d) waren. 

§11.(1) ... 

(3) Hinterbliebenenrente gebührt den Inha
bern einer Amtsbescheinigung nach § 1 Abs. 3 
lit. a oder b; sie ist in der Hö,he der Grundrente 
zu leisten, die erwerbsunfähigen Witwen nach 
den Bestimmungen des Kriegsopferversorgungs
g,esetzes gebührt. . .. 

Neuer Text: 

sen Leistungen nicht f~hig 'sind 'und das 
Opfer, wenn ,es noch am Leben :wäre, auf 
Grund 's~ttlicher Verpflichtung deren Le
bensunterha'1t bestreiten müßte, 

c) Eltern nach ,den im Albs. 1 lit. ~ bis c und 
~m Abs. 2 Et. a genannten Opf,ern, wenn 
die Voraussetzungen 'nach Et:b nicht ge
geben sind, 

,d) eheLiche und, uneheliche sowie Stiefkinder' 
nach denim Abs. 1 lit. abis c und im 
Albs. 2Et. a genannten Opfern bis zum Alb
>lauf des Jahres, in dem s,~e das 24. Lebens
jahr vollendet halben, wenn die Voraus
rSetzungen nach lit. b nicht ,gegeben sind. 

Als Hinterlbliebene nach Opfern gelten ferner 
die in Et. a und :b angeführten Personen, sofern 
,d:l!s Opfer an einem Leiden gestorben .ist, für das 
es bis zum Tod Anspruch auf Opferrente hatte. 

§ 6 .... 

5. AHe' Dienstgeber sind verpHichtet, auf 250 
Dienstnehmer mindestens je einen Inhaber einer 
AmtshescheinigU'ng oder eines Opferausweises 
nach § 4 dieses Bundesgesetzes zu hes~äftigen. 
Inhaber 'ei:ner AmtS'boescheinigung 'Oder ,eines 
Opferausweises, die das 55. Lehensjahr vollendet 
haben, ,sind doppelt auf die PfLichtzahl anzu
rechnen. Die wegen Nichterfüllung' der Beschäf
tigungspflicht nach diesem Bundesgesetz in An
wendung .des § 9 des InvaJoideneinstellungsge
setzes 1969, ,BüBl. Nr. 22/1970, 'eingehobenen 
Ausgleichstaxen fließen dem gemäß § 10 Ahs. 1 
,des InvalideneinsteI.lungsgese!zes 1969 gebildeten 
Fonds Zu. Der Bundesmtnisner fürsozialle Ver
w:altung ~st ermächtigt, nach diesem Bundesgesetz 
rechtskräf,nig vorgesch,riebene Ausgleichstaxen 
ülber Ansuchen ibei Vorliegen besonderer Um
stände zu ermäßigen. Die Erträgnisse der Aus
gleiehstaxen 'sind nach Anhören der Opferfür
sorgekommissiilOn (§ 17) zum Zwellie der Für
sorge :für ,die Inha:ber einer Amtsbescheinigung 
oder eines Opferausweises, deren Witwen, Waisen, 
~inder, hintenblielbene Lehensgefährtilnnen ,sowie 
für Personen zu verwenden, die, ohne Inhaber 
einer Amtshescheinigungzu sein, wiederkehrende 
Leistungen nach dem Opferfürsorgegesetz be
ziehen oder die hi,s zur Vollendung des 24. Le
bensjahres Inhaber ,einer Amtshescheinigung oder 
,eines Opferausweisesals Hinterbliebene (§ 1 
Abs. 3 lit. h. und d) waren. 

§ 11: (1) ... 

, (3) Hinterbliebenenrente gebührt den Inhalbern 
'einer Amts'bescheinigung nach § 1 Abs. 3 lit. a 
oder b; sie .ist in der Höhe der Grundrente zu 
leisten, die Witwen nach den Bestoimmungen des 
Kriegs<opferversorgungsgesetzes 1957 gebührt .... 
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(5) Die Unterhaltsrente ist zur Sicherung des 
Lebensunterhaltes an Inhaber einer Amtsbeschei
niguhg a·UJfdie Dauer und in dem Ausmaß zu 
leisten, als deren Einkommen die Höhe der 
Unterhaltsrente nicht erreicht. Die Unterhalts
rente beträgt monatEch für 

a) anspruchsberechtigte Opfer ~ .... " 3 715S, 

ob) anspruchsiberechoigte Hinterlblie-
Jben1e .......................... 3260 S, 

c) Janspruchsherechtligte Opfer, !die 
für einen Ehegatten zu sorgen ha
ben oder für eine LebelliSgefährtJin 
sorgen '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4 660 S. 

An die SteHe der anrieführten Beträge treten 
mit Wirkung vorn 1. Jänner 1977 'lInd in der 
FoLge vom 1. Jätmereines j.ed·en Jahres die unter 
Bedachtnahme aruf ,die Bestimmung Ides § 11 a 
verviielfiachten B<etr~ge. 

(6) Witwen, Lebensgefährtinnen und Waisen 
nach Opfern, die 'unmittelbar vor ,dem Tod im 
Bezug einer Opferrente entsPJ1echend einer Min
derungder Erwer;bstätigkeit von mindestens 
70 v. H. gestanden sind, erhalten, ohne ,daß ein 
Anspruch <l!uf Zuerkennung einer Amtsbescheini
gung gegeben ist, Hinterbliebenenrente gemäß 
Ahs. 3 und Unterhaksrente gemäß Abs. 5. 

(10) Opfern im Sinne ,des § 1 Ahs. 1 lit.d oder 
e oder Abs. 2 Et. c, die eine Urrterhaks:rente be
ziehen, ist auf Antrag ,für jedes in ihrer V'er
sorgung :sIJehende m!inderjähr,ige Kind (eheliches 
oder uneheliches Kind, Stiefkind) ein monatEcher 
Erziehungsbeitrag nach den Bestimmungen und 
im Ausmaß ,der 11m § 16 des Kriegsopferver
sorgungsgesetzes 1957 vorgesehenen Kinderzulage 
7JU gewähren. . .. 

§ 11 a. (1) ... 

{2) Die Anpassung ist iin der Weise vorzu
nehmen, daß ,die ,in § 11 Abs. 5 und § 12 a ange
führten ·Beträg·e mit Wirlmng vom 1. Jänner 1973 
mit dem Anpassungsfaktor (Abs. 1) zu verviel
fachten ,und sodann auf volle Schillingbeträge zu 
runden sind. Mit Wirkung vom 1. Jänner der 
folgenden Jahre list der Vervielfachung der für 
das jewe~ls vorangegangene Jahr ,ermittelte Be
trag zugrunde. zu legen. 

§ 12 a. (1) Stirbt ein Inhaber einer Amt~beschei
nigung oder Empfänger wiederkehrender Geld
leiS!tungen nach dem Opferfürsorgegesetz, so wird 
ein Sterbegeld gewährt. Das' volle Sterbegeld be
IJrägt 3733 S. Auf diesen Betrag sind sonstige 
einmaliige Leistungen ~nzurechnen, die aus An-

. laß des Todes aus Miueln der Sozialversiche=g 
oder rSonstigen öffentlichen Mitteln -ausge
nommen d~e Gebü:hrn'isse für das Sterbeviertel-

Neuer Text: 

{5) Die Unterhaltsrenteist z·ur Sicherung des 
Lebensunterhaltes an Inhalber ,einer Amtsbesch·ei
nigung auf die D;liuer und .iin dem Ausmaß zu 
'leisten, als deren Einkommen die Höhe der 
Unterhaltsrentenicht ,erreicht:. Die Unterhalts
r;ente beorägt inonatIichfür 

a) anspruchsberechtigte Opfer ..... 3 9755, 
h) :anspr.uchsberechtigte Hinterlblie- . 

Ibene .......... , ............... 3488 S, 
c) anspruchsberechtigte Opfer, die 

verheiratet sind oder für eine 
Lebensgefährtin sorgen ......... 4 986 S j 

halben heide Ehegatten Anspruch auf Urrterhalts
rente, gebührt Unterhaltsrente nach lit. c nur 
einem der Ehegatten. 

An die SteHe der angeführten Beträge treten mit 
W~rlwng v,om 1. Jänner 1978 und in der Folge 
vom 1. Jänner .eines jeden Jahres die unter Be
dachtnahme auf die Besümmung des § 11 a ver-
vJielfachten Beträge. . 

(6) Witwen, Lebensgefährtinnen und Waisen 
nach Opfern, die 'unmittelbar vor dem Tode im 
Bezug einer Opferrente entsprechend einer Min
derung der Erwerbsfähigkeit von mindestens 
60 v. H. gestanden 'sind, erhalten, ohne daß ein 
AnSipruch auf Zuerkennung einer Amtsbescheiini- , 
gung gegeben ist, Hinterbliebenenrente gemäß 
A:bs. 3 und Unterhaltsrente gemäß Abs. 5. 

(10) Opfern im Sinne des § 1 Albs. 1 tEt. d oder 
e oder Abs. 2 lit. c, die ·eine Unter;halts'r·ente be
ziehen, ist auf Antrag für jedes in ihrer Versor
gung stehende minderjähr;ige Kind (eheliches ode'r 
uneheliches Kind, Stiefkind) ,ein monatlicher Er
z'iehungsbeitrag nach den BestimmUngen und im 
Ausmaß der in den §§ 16 und 17 des Kriegs
opferversorgungsgesetzes 1957 vorgesehenen 
Famii'li,enzulag,e zu gewähren. ; .. 

§ 11 a. (1) ... 

{2) Die Anpassung ist ,in der Weise vorzuneh
men, ·daß die im § 11 Abs. 5 und im § 12 a 
Ab. 1 angeführten ·Beträge mit Wirkung vom 
1. Jänner 1978 mit dem Anpassungsfaktor 
(Ahs. 1) zu vervielfachen und sodann auf volle 
Schillingbeträge zu runden sind. Mit Wirkung 
vom 1. Jänner der folgenden Jahre list der Ver
vielfachung der für das jeweils vorangegangene 
Jahrel'm~ttelte Betrag zug,runde zu legen. 

§ 12 a. (1) Sterbegeld wird gewährt nach In
halbern 'einer Amtsbescheinigung, Empfängern 
wiederkehrender Geldleistungen nach dem Opfer
fürsorgegesetz sowie Inhabern von Opferaus
weisen, ·deren Einkommen z'um Zeitpunkt ihres 
Todes die Höhe der' ihrem FaIl1,ilienstand ent
spl'echenden ungekü'fZten Unterhalts-rente (§ 11 
Abs. 5 1it. a oder c) nicht erreicht. Das volle 
Slierbegeld beträgt 5 905 S. Auf diesen Betrag 
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jahr in sinngemäßer Anwendung 'des § 48 des sind sonstige einmalige Leistungen anzurechnen, 
Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957 - gewährt die aus Anlaß des Todes aus Mitteln der Sozial
weroen; Ülbersteig·en diese Leistungen zusammen versicherung oder sonstigen öffentlichen Mitteln 
den Betrag von 1 494 S, so 'sind ledigtich 1 494 S - ausgenommen die Gebührnisse für das Sterbe
anzurechnen. An die SteHe der angeführten Be- vierteljahr in sinngemäßer Anwendung ,des § 48 
.träge treten mit Wirl~ung vom 1. Jänner eines des Kriegsopferversorgun,gsgesetzes 1957 ge
jeden Jahres Idie unter Bedachtna:hme auf die währt weroen;übersteigen .diese Leistungen zu
Bestimmungen des § 11 a vervielfachten Beträge. sammen den Betrag von 2 363 S, 'So sind lediglich 

2 363 S aIllZur:echnen. An die Stelle der angeführ
ten Beträge treten mit Wirkung vom 1. Jänner 
1978 und in der Folge vom 1. Jänner eines jeden 
Jahres die unter Bedachtnahme auf die Bestim
mung des § 11 a vervielfachten Beträge. 
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